
Wiederzulassung eines Fahrzeuges ohne Halterwechsel
Für eine Wiederzulassung auf denselben Halter benötigen Sie folgende Unterlagen:

Zulassungsbescheinigung Teil I – falls diese noch nicht ausgestellt wurde, den Fahrzeugschein, oder falls
das Fahrzeug vor dem 01.10.2005 abgemeldet wurde, die Abmeldebescheinigung
Zulassungsbescheinigung Teil II, falls für das Fahrzeug ein neues Kennzeichen zugeteilt werden soll, den
Fahrzeugbrief falls bisher keine Zulassungsbescheinigung für das Fahrzeug ausgestellt wurde
7-stellige EVB (Versicherungsnummer)
Nachweis über eine gültige Hauptuntersuchung (Prüfbericht im Original)
Legitimation des Fahrzeughalters
Natürliche Personen können sich nur mit ihrem gültigen Personalausweis oder Reisepass in Verbindung
einer Meldebescheinigung, die nicht älter als 3 Monate sein darf, legitimieren. Für juristische Personen
müssen der entsprechende Registerauszug, ggf. die Gewerbeanmeldung (nicht älter als drei Jahre) und
der Personalausweis des/der Vertretungsberechtigten vorgelegt werden mit – bzw eine Kopie des
Personalausweises mit aktuellem Datum und Unterschrift auf der Kopie (des Geschäftsführers)
Vollständige Vollmacht und Legitimation des Vollmachtnehmers, wenn der künftige Fahrzeughalter nicht
persönlich zur Zulassungsbehörde kommt
SEPA-Lastschriftmandat zum Einzug der Kfz-Steuern
Bei Zulassung auf Minderjährige: Schriftliche Einwilligung beider Erziehungsberechtigten und deren
gültige Ausweise oder Nachweis bei Alleinerziehenden

Hinweis:

Die Zulassung eines Fahrzeuges darf erst erfolgen, wenn die Person, für die das Fahrzeug zum Verkehr
zugelassen werden soll, weder Kraftfahrzeugsteuerrückstände hat, noch der Zulassungsbehörde
rückständige Gebühren oder Auslagen aus vorausgegangenen Zulassungsgeschäften und damit
zusammenhängenden Verwaltungsvorgängen (zumeist wegen der Aufforderung zum Nachweis eines
gültigen Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungsschutzes oder aber der Mängelfreiheit eines
Fahrzeuges) schuldet.

Falls Sie also ein Fahrzeug zulassen möchten und noch Kfz-Steuerrückstände haben sollten, müssen Sie die
Kraftfahrzeugsteuerrückstände zuvor beim Hauptzollamt begleichen. Rückständige Gebühren und Auslagen
bei der Zulassungsbehörde können Sie im Rahmen des Antrages auf Fahrzeugzulassung vor Ort bezahlen.

Rechtsgrundlagen

Fahrzeug-Zulassungsverordnung ( FZV )
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt)

Besucheranschriften
in Rathenow

in der Geschwister-Scholl-Straße 7

https://www.havelland.de/
http://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2011/inhalts_bersicht.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/BJNR067910012.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stgebo_2011/
https://www.google.de/maps/place/Kfz-Zulassungsstelle+Rathenow/@52.604383,12.3480121,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x61cf794a99393574!8m2!3d52.6024713!4d12.3461404?hl=de


in Nauen

in der Goethestraße 59/60

Sprechzeiten
 

Montag

08:00 - 12:30

Dienstag

08:30 - 12:00, 14:00 - 18:00

Mittwoch (in Nauen nur mit Onlineterminvergabe)

08:00 - 12:00

Donnerstag

08:00 - 12:00, 13:30 - 17:00

Freitag ausschließlich Onlineterminvergabe!!!

07:30 - 12:00 (12h vorher)

Quick Links
Datenschutz

Kfz-Zulassung Startseite

Online Dienste

Aufgabenbereiche

FAQ /Fragen und Antworten

Formulare

 

 

https://www.google.de/maps/place/Kfz-Zulassungsstelle+Nauen/@52.606064,12.8790144,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xdba63666eed69b5f!8m2!3d52.6056881!4d12.8743391?hl=de
https://www.havelland.de/wirtschaft-verkehr/verkehr/kfz-zulassungsbehoerde/datenschutz/
https://www.havelland.de/wirtschaft-verkehr/verkehr/kfz-zulassungsbehoerde/
https://www.havelland.de/wirtschaft-verkehr/verkehr/kfz-zulassungsbehoerde/online-dienste/
https://www.havelland.de/wirtschaft-verkehr/verkehr/kfz-zulassungsbehoerde/was-ist-zu-erledigen/
https://www.havelland.de/wirtschaft-verkehr/verkehr/kfz-zulassungsbehoerde/faq-fragen-und-antworten/
https://www.havelland.de/wirtschaft-verkehr/verkehr/kfz-zulassungsbehoerde/formulare/

